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  18030-Zi/Sch 31.10.2018 
 
Projekt P 18030-1   (bei Schriftverkehr bitte angeben) 
Plangebiet, 3. Änderung des Bebauungsplanes „Im Schleid“ 
Prüfung der Auswirkungen geänderter/erhöhter Verkehrsmengen 
über die Nordumgehung auf die Ausweisung der Lärmpegelbereiche  
des Plangebietes 
 
 
Sehr geehrte Frau Horn, 
 
Sie erhalten von uns die graphische Darstellung der Berechnungsergebnisse zur Prüfung der 
Auswirkungen der aktualisierten Verkehrsmengen der imb Plan, Prognose-Planfall 2 
(2030/35) gemäß Anlage 10 der Verkehrsuntersuchung. Bestandteil des Prognose-Planfalles 
2 ist der Prognose-Planfall 1 (2030/35) + Verkehrsentwicklung aus B-Plan „Krebsschere“ (9. 
Änderung). Zur Information haben wir die zugrunde liegenden Daten nochmals beigefügt.  
 
Die ausgewiesenen Lärmpegelbereiche berücksichtigen die Summenwirkung der Schallein-
träge aus Schienenverkehr, Straßenverkehr und Gewerbegebietsflächen. Das Berechnungs-
ergebnis für die Tageszeit (Bezugshöhe ca. 2. OG) aus P 18030 [April 2018] und der Neube-
rechnung P 18030-1 [Oktober 2018] ist nachfolgend beigefügt. Erkennbar wird hierbei, dass 
eine Ausdehnung des Lärmpegelbereiches III in den Zentralbereich des Plangebietes auftritt. 
Im Nahbereich der Verkehrswege Schiene/Straße sind die Veränderungen im Berechnungs-
ergebnis nur gering, da die Differenz der Verkehrsmengen gegenüber den in die Berechnun-
gen April 2018 eingestellten Streckenbelegungsdaten nur geringe Veränderungen in der 
Emissionsleistung des Verkehrsweges verursachen. 
 
Im „Westabschnitt“ der Nordumgehung bis Anschluss „Im Schleid“ betrug das Verkehrsauf-
kommen 4/2018 20.600 Kfz mit einem LKW-Anteil von 4,2%. Die aktuellen Verkehrsdaten 
des Prognose-Planfalles 2 weisen 18.500 Kfz mit einem LKW-Anteil von 5% aus. 
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In den Berechnungen des Emissionspegels der Tageszeit (dieser beschreibt die Geräusch-
entwicklung im Straßenabschnitt) ergeben sich hieraus: 
 

  4/2018 Lm,E = 65,6 dB(A) 
10/2018 Lm,E = 65,5 dB(A). 

 
Das verringerte Verkehrsaufkommen von ca. 2.100 Kfz wird durch den nunmehr ausgewie-
senen höheren LKW-Anteil (4,2% auf 5%) kompensiert. 
 
Im Straßenabschnitt „Ost“ der Nordumgehung ergeben sich folgende Veränderungen: 
 

  4/2018 Kfz 19.200, LKW-Anteil = 4,2 % 
10/2018 Kfz 16.900, LKW-Anteil = 5,1% 

 
Die Veränderungen im Emissionspegel betragen dann: 
 

  4/2018 Lm,E = 65,3 dB(A) 
10/2018 Lm,E = 65,2 dB(A), 

 
wiederum bedingt durch den höheren LKW-Anteil. 
 
In der Bilanzierung führen somit die veränderten Verkehrsmengen/Veränderungen in der 
Verkehrszusammensetzung zu keinen Veränderungen der Geräuschbelastung aus dem Be-
reich der Nordumgehung!. 
 
Die im Kartenvergleich festzustellende Veränderung der Geräuschbelastung des Plangebie-
tes im Bereich der Lärmpegel II und III resultiert daher nicht auf den Veränderungen des Ver-
kehrsaufkommens der Nordumgehung. Die Analyse der Berechnungsergebnisse ergab, dass 
das eingesetzte Verkehrsmodell weiträumiger, auch das Verkehrsaufkommen der B 3, bein-
haltet. Die Berechnungen zeigen, dass die Verschiebung des Lärmpegelbereiches III in den 
Flächenabschnitten außerhalb des Nahbereiches der Verkehrswege auf den Fernlärmeinträ-
gen dieses Verkehrsweges beruht. 
 
Das erweiterte Berechnungsmodell 10/2018 berücksichtigt ebenfalls die plangegebenen 
Schalleinträge aus den Festsetzungen der Emissionskontingente der Gewerbegebietsflächen 
der 6. Änderung des Bebauungsplanes [„SpringPark Valley“] sowie von Gewerbebetrieben 
östlich der Bahnlinie (Lagerhalle Hassia/Betonwerk). Deren Schallimmissionsbeitrag im Pla-
nungsgebiet führt jedoch ebenfalls zu keinen signifikanten Veränderungen in den Berech-
nungsergebnissen. 
 
Die beigegebenen Karten mit Darstellung der flächenhaften Geräuschbelastung des Plange-
bietes zeigt nochmals diesen Zusammenhang. 
 
Alleine aus der Veränderung des Verkehrsaufkommens/der Verkehrszusammensetzung im 
Bereich der Nordumgehung ergeben sich keine beurteilungsrelevanten Verschiebungen in 
den bisher ausgewiesenen Lärmpegelbereichen für die Tageszeit im Plangebiet. Erst durch 
das erweiterte Berechnungsmodell unter Einbeziehung der Fernlärmanteile der B 3 berech-
nen sich für die geringer belasteten zentralen Bereiche des Plangebietes zusätzliche Schal-
leinträge, die dann eine Verschiebung des Lärmpegelbereiches III gegenüber den bisherigen 
Betrachtungen verursachen. 
 
Berücksichtigt man den Fernlärmanteil der B 3 weiterhin bei den Betrachtungen nicht, treten 
keine Veränderungen in den Ausweisungen der Lärmpegelbereiche durch die geänderten 
Gewerbefestsetzungen der 6. Änderung auf. Das Einbeziehen der Fernlärmanteile der B 3 ist 
aus Sicht des Unterzeichners dabei nicht zwingend erforderlich, da DIN 4109 [2018] vorsieht, 
dass eine Mindest-Schalldämmung der Fassade von R’w = 30 dB immer umzusetzen ist, 
auch wenn die Berechnungen nach den Anforderungskriterien des Lärmpegelbereiches I und 
II rechnerisch niedrigere Anforderungen ausweisen. 
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Für den Nachtzeitraum ergeben sich die nachfolgend dargestellten Veränderungen in der 
Ausweisung der Lärmpegelbereiche. 
 
Die veränderten Verkehrsmengen der Nordumgehung führen zu folgenden Emissionspegeln 
der NACHTZEIT für die Streckenabschnitte 
 

Straßenabschnitt „West“   
 
  04/2018 Lm,E = 57,7 dB(A) mit p = 6% 
10/2018 Lm,E = 56,8 dB(A) mit p = 5% 
 
Straßenabschnitt „Ost“ 
 
  04/2018 Lm,E = 57,4 dB(A) mit p = 6% 
10/2018 Lm,E = 56,4 dB(A) mit p = 5,1% 
 

Gegenüber den Berechnungen 04/2018 vermindert sich die Geräuschentwicklung in diesen 
Abschnitten um ca. 1 dB(A). 
 
Die Verschiebungen in den Lärmpegelbereichen sind gering, da die in den Berechnungen 
enthaltenen Schienenverkehrsimmissionen eine dominante Größe darstellen. Lediglich im 
Bereich der zentralen WA3-Fläche verschiebt sich die „Grenzlinie“ des Lärmpegelbereich IV 
in südliche Richtung, sodass die zentrale WA3-Fläche vollständig dem Lärmpegelbereich III 
zuzuordnen ist. 
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Das erweiterte Berechnungsmodell 10/2018 berücksichtigt das Verkehrsaufkommen 
der B 3, deren Auswirkungen für das Planungsgebiet zu einem „Fernlärmeintrag“ füh-
ren. Die Herausnahme dieses Immissionsanteiles aus den Berechnungen zur Darstel-
lung der Lärmpegelbereiche zeigt, dass hierdurch nur geringe Verschiebungen in den 
Grenzen der Lärmpegelbereiche in südlicher Richtung auftreten. Die Geräuschbelas-
tungen im Nahbereich der Bauflächen WA3 und WA4 in Richtung der Nordumgehung 
werden hierdurch nicht beurteilungsrelevant verändert. 
 
Das erweiterte Berechnungsmodell 10/2018 berücksichtigt ebenfalls die plangegebe-
nen Schalleinträge aus den Festsetzungen der Emissionskontingenten der Gewerbe-
gebietsflächen der 6. Änderung des Bebauungsplanes [„SpringPark Valley“] sowie von 
Gewerbebetrieben östlich der Bahnlinie. Deren Schallimmissionsbeitrag im Plangebiet 
führt aufgrund der Dominanz der Immissionsanteile des Schienenverkehrs im östlichen 
Bereich des Plangebietes zu keinen beurteilungsrelevanten erkennbaren Veränderun-
gen in den Ausweisungen der Lärmpegelbereiche. 
 
Aus den Veränderungen des Verkehrsaufkommens/der Verkehrszusammensetzung im 
Bereich der Nordumgebung ergeben sich aus Sicht des Unterzeichners keine beurtei-
lungsrelevanten Verschiebungen in der Lage der bisher ausgewiesenen Lärmpegelbe-
reiche für die Nachtzeit im Plangebiet. Aus schallschutztechnischen Betrachtungen 
wird eine Neuausweisung der Lärmpegelbereiche zum Erreichen des Schutzzieles 
„Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse“ im Plangebiet nicht erforder-
lich. Die Berücksichtigung des zusätzlichen Fernlärmanteiles der B 3 in den Berech-
nungsergebnissen der Tageszeit führt in den zentral gelegenen – geringer belasteten – 
Bereichen des Plangebietes zu einer Verschiebung des Lärmpegelbereiches III zu Las-
ten des Lärmpegelbereiches II. Durch die Festlegung einer „Mindest-Schalldämmung“ 
von R’w = 30 dB nach DIN 4109, die unabhängig von im Einzelfalle geringer berechne-
ten Anforderungswerten im Lärmpegelbereich II zu berücksichtigen sind, ergeben sich 
bei der Festlegung der passiven Schallschutzmaßnahmen [Mindestanforderungen 
nach DIN 4109-1 (2018)] hieraus keine relevanten Veränderungen bei der Berücksich-
tigung der passiven Schallschutzmaßnahmen für die Gebäude 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
GSA Ziegelmeyer GmbH 
Beratungsgesellschaft 
Schallimmissionsschutz, 
Technische Akustik 
Bau- und Raumakustik 
 
 
 
Ziegelmeyer 
 
 
 
Anlage: 
 
Vergleichende Darstellungen der Berechnungsergebnisse zur Ausweisung der Lärmpegelbe-
reiche für die Nachtzeit für die beschriebenen Berechnungsvarianten Prognosemodell 
10/2018 mit Modifizierungen 










